
3.02 
Ortsrecht der Gemeinde Gingen an der Fils 

Förderung Kolping-Musikschule Süßen und Musikschule Geislingen/Steige 

 

 
Förderung des Musikschulunterrichts an der Kolping-Musikschule Süßen und an der 

Musikschule Geislingen/Steige durch die Gemeinde Gingen an der Fils 
 
 
Die Gemeinde Gingen an der Fils hat seit dem 01.10.2004 einen anderen Förderweg 

eingeschlagen. Dieser gilt nun ab dem Schuljahr 2005/2006 neben den Musikschülern der 

Kolping-Musikschule auch für die Musikschüler der Musikschule Geislingen an der Steige. 

Geändert am 16.11.2010. 

 
 
 Jedes Kind (Schüler) bis zum Alter von 18 Jahren erhält, sofern es das ganze Schuljahr 

den Unterricht an der Süßener Musikschule besucht, einen Zuschuss von 84.-- € pro 
Schuljahr. Maßgebend ist dabei die Bescheinigung der Musikschule. 

 
Der Zuschussbetrag wird zum Ende des jeweiligen Schuljahres von der Gemeinde 
ausbezahlt. Hierzu muss man eine Bescheinigung der Musikschule mit dem bei der 
Gemeindeverwaltung erhältlichen Antrag auf Auszahlung abgeben. 
 
 Für die Tatsache, dass Schüler der Musikschule gleichzeitig aktive Mitglieder im Gingener 

Musikverein sind, erhält der Musikverein jährlich eine gesonderte finanzielle Zuwendung 
von der Gemeinde in Höhe von 1.350.-- €. 

 
Inwieweit der Musikverein diese Zuwendung an seine Musikschüler weitergibt, ist ins 
Benehmen des Musikvereins gestellt. 
 
 


